
Anträge 

Der Kläger beantragt, 

— die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle), vom 27. September 2011, in der Sache 
R 2508/2010-2, aufzuheben; 

— der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelder der Gemeinschaftsmarke: Kläger. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Bildmarke, die das Wortelement 
„Sunless“ enthält, für Waren der Klassen 6, 19, 22 und 24. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Loncar, SL. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Wortmarken „SUNLESS“ und „LONCAR-SUNLESS“ für 
Waren der Klassen 22, 23 und 24, sowie Seile, Bindfaden, 
Netze, Zelte, Planen, Segel, Säcke (soweit sie nicht in anderen 
klassen enthalten sind); Polsterfüllstoffe (außer aus Kautschuk 
oder Kunststoffen); und rohe Gespinstfasern. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Dem Widerspruch wurde 
stattgegeben. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Be
schwerde. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung Nr. 207/2009, da zwischen den sich gegenüberstehenden 
Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe. 

Klage, eingereicht am 5. Januar 2012 — Godrej Industries 
und V V F/Rat 
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Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerinnen: Godrej Industries Ltd (Mumbai, Indien) und V V F 
Ltd (Mumbai) (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt B. Servais) 

Beklagter: Rat der Europäischen Union 

Anträge 

Die Klägerinnen beantragen, 

— die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1138/2011 des Ra
tes vom 8. November 2011 zur Einführung eines endgülti
gen Antidumpingzolls und zur endgültigen Vereinnahmung 
des vorläufigen Zolls auf die Einfuhren bestimmter Fettalko
hole und ihrer Gemische mit Ursprung in Indien, Indonesien 
und Malaysia (ABl. L 293 vom 11. November 2011, S. 1) 
für nichtig zu erklären, soweit sie die Klägerinnen betrifft; 

— dem Rat die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Zur Stützung der Klage machen die Klägerinnen drei Kla
gegründe geltend. 

1. Erster Klagegrund: Verstoß des Rates gegen Art. 2 Abs. 10 
(und insbesondere gegen Buchst. j dieser Bestimmung) der 
Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates vom 30. No
vember 2009 über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren 
aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Län
dern ( 1 ), ausgelegt im Einklang mit Art. 2 Abs. 4 und Art. 2 
Abs. 4 Unterabs. 1 des WTO-Übereinkommens zur Durch
führung des Artikels VI des Allgemeinen Zoll- und Handels
abkommens 1994, indem er die von den Klägerinnen wegen 
der anhaltenden Aufwertung der indischen Rupie gegenüber 
dem Euro während eines erheblichen Teils des Unter
suchungszeitraums beantragte Berichtigung bei der Wäh
rungsumrechnung für Verkäufe in Euro zwischen Januar 
und Juni 2010 nicht vorgenommen habe; 

— Zweiter Klagegrund: Verstoß des Rates gegen Art. 3 der 
Verordnung Nr. 1225/2009, insbesondere gegen die 
Abs. 2, 6 und 7 dieses Artikels, und gegen Art. 9 Abs. 
4 der Verordnung, indem er bei der Feststellung der 
Schadensspanne und im Rahmen der Prüfung der Schä
digung und des ursächlichen Zusammenhangs die Ver
käufe der betreffenden Ware an den Wirtschaftszweig 
der Union nicht unberücksichtigt gelassen habe; 

— Dritter Klagegrund: Verstoß des Rates gegen Art. 1 Abs. 
1 und Art. 2 Abs. 10 der Verordnung Nr. 1225/2009, 
ausgelegt im Einklang mit den Bestimmungen des WTO- 
Übereinkommens zur Durchführung des Artikels VI des 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994, ins
besondere Art. 9 Abs. 1 dieses Übereinkommens, und 
gegen die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der 
Vernunft, indem er bei der Ermittlung der Dumping
spanne die Verkäufe an den Wirtschaftszweig der Union 
nicht unberücksichtigt gelassen habe. 

( 1 ) ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 51. 

Beschluss des Gerichts vom 15. Dezember 2011 — Maxima 
Grupė/HABM — Bodegas Maximo (MAXIMA PREMIUM) 

(Rechtssache T-523/11) ( 1 ) 

(2012/C 49/60) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Der Präsident des Gerichts hat die Streichung der Rechtssache 
angeordnet. 

( 1 ) ABl. C 355 vom 3.12.2011.
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